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In Ergänzung der Planzeichnung wird gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) sowie gemäß Landesbauordnung (LBO), jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung, festgesetzt: 
 
 
 
A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

(§ 9 BauGB und BauNVO) 
 

1. Maß der Nutzung 
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16-21a BauNVO) 

 
Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planeintrag als Grundflächenzahl (GRZ) und 
Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Die Zahl der Vollgeschosse ist als Höchstgrenze festgesetzt. 
 

 
2. Flächen für den Gemeinbedarf 

(§ 9 (1) 5 BauGB) 
 
Auf der Fläche sind Gemeinbedarfseinrichtungen für schulische und sportliche Zwecke 
und Kindergärten / Kindertagesstätten zulässig. 
 
 

3. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB) 
 

3.1. Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn 
 
 Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 
 Gehölze dürfen für die Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen nicht ent-

fernt werden. 
 Bäume, die in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich stehen, sind durch geeig-

nete Schutzmaßnahmen, z. B. durch Bauzäune, zu sichern. 
 Die Entnahme von Gehölzen muss zwischen dem 15. Oktober und 28./29. Februar 

stattfinden. 
Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die Gehölze unmit-
telbar vor der Entfernung durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein aktuelles Vor-
kommen von Vögeln hin überprüft werden. Das weitere Vorgehen ist in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde festzulegen. 

 Eingriffe in Bestandsgebäude müssen außerhalb der Brutzeit der Vögel sowie au-
ßerhalb der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen, also zwischen 1. November und 
28./29. Februar stattfinden, wenn die Temperatur über einen Zeitraum von etwa 
drei Tagen unter -2°C gesunken ist. 
Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die vom Bauvorha-
ben betroffenen Gebäude durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein aktuelles Brut-
vorkommen bzw. ein Fledermausvorkommen hin überprüft werden. Das weitere 
Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde festzulegen. 
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3.2. Anlagebedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen 
 
 Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterlie-

gende Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind 
unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenrefle-
xionsgrad größer 15 % an Gebäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen 
unzulässig. 

 
 

4. Anpflanzen, Unterhalten von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 (1) 25 BauGB i. V. m. § 9 (1) 20 BauGB) 
 

 
4.1. Begrünung der Grundstücksflächen 

 
Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 250 m² der nicht überbauten Grundstücks-
flächen ein Laub-/Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen. Bestehende Bäume werden 
angerechnet. 
 

4.2. Dachbegrünung 
 

Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Neigung von 0° bis 10° sind mit min-
destens 8 cm Substrat zu bedecken und extensiv zu begrünen oder so auszuführen, dass 
nachweislich im Jahresmittel ein Abflussbeiwert des begrünten Daches von 0,6 erreicht 
wird. Dies gilt auch für die Dächer von Garagen.  
 
Tiefgaragen sind in den Teilen, die nicht überbaut oder als nutzbarer Platz oder Weg ge-
staltet werden, intensiv mit Bäumen und Sträuchern zu begrünen. Die Statik der Tiefgara-
gendächer sowie der Aufbau des Gründachs sind so auszuführen, dass das dauerhafte 
Wachstum von artgemäß mindestens mittelgroßen Baumarten gesichert ist und nachweis-
lich im Jahresmittel ein Abflussbeiwert von 0,2 erreicht wird. Jedem Baum ist ein mindes-
tens 4 m² großer Wurzelraum mit ausreichender Substratstärke (mind. 60 cm Schichtdicke) 
zur Verfügung zu stellen. Zur Orientierung kann die Pflanzliste dienen, die auf einer Liste 
bei der Baugenehmigungsbehörde einzusehen sowie im Internet unter www.pforz-
heim.de/bepflanzung zu finden ist. 

 
4.3. Sonstige Pflanzbindungen 
 

Alle festgesetzten Bäume und sonstigen Bepflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten, 
zu pflegen und bei Verlust durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen. 
 
Die Begrünungsmaßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigkeit durchzufüh-
ren. 

 
 
B. Hinweise 
 
1. Bodenfunde 
 

Sollten in Folge der Planungen bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbe-
kannte archäologische Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, Ref. 26, umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis zu vier 
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Werktage nach der Fundanzeige unberührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der 
Frist mit dem Ref. 26 vereinbart wird (vgl. § 20 DSchG i. V. m. § 27 DSchG). 
 

2. Geotechnik 
 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Lösslehm. Im Untergrund stehen vermutlich die Gesteine des 
Unteren Muschelkalks an. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die 
ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Mit einem oberflächennahen 
saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Verkarstungserscheinun-
gen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von 
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. Bei 
etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen 
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 

3. Bodenschutz/Erdaushub 
 

Der Anfall von Erdaushub ist, soweit möglich, zu minimieren bzw. anfallender Aushub 
zu verwerten. Falls im Baugebiet Bodenbelastungen bekannt sind, vermutet oder wider 
Erwarten angetroffen werden, so ist dies unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde 
mitzuteilen. 
Unbelasteter Oberboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen anfällt, ist gesondert 
von tieferen Bodenschichten auszuheben und nach Möglichkeit auf den Grünflächen zur 
Bodenverbesserung und als Pflanzsubstrat zu verwenden. 
 
Der Flächenverbrauch durch Überbauung und Versiegelung ist auf das unbedingt not-
wendige Mindestmaß zu beschränken.  
 
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Grundstücksbereichen sind Bodenverdichtun-
gen zu vermeiden, um den Boden vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu 
schützen. 

 
4. Wasserschutz 
 

Zur Verzögerung des Niederschlagswasserabflusses sollten auch auf den Privatgrund-
stücken geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Hierzu zählen z. B. Regenwasserspei-
cher, deren gespeichertes Regenwasser zur Grünflächenbewässerung / Brauchwas-
sernutzung genutzt werden kann. Eine oberflächennahe Versickerung bei geeignetem 
Untergrund oder eine direkte Einleitung in ein Gewässer sollen ausgeführt werden, so-
fern nicht öffentliche/wasserrechtliche bzw. wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-
hen. 
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5. Energie 
 

Alle Maßnahmen zur Energieeinsparung und rationellen Energieverwendung (z. B. 
Niedrigenergiebauweise, Nutzung von Sonnenenergie) werden ausdrücklich befürwor-
tet. Photovoltaikanlagen sind mit einer Dachbegrünung vereinbar, sie profitieren sogar 
von der ausgleichenden Temperaturwirkung der Begrünung. 
 

6. Begrünung 
 

Gemäß § 9 (1) LBO müssen die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung be-
nötigt werden. 
 
Zusammen mit den Unterlagen des Bauantrags ist auf Basis der grünordnerischen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen, der die be-
absichtigte Gestaltung der Außenanlagen, Flächenversiegelungen, Bepflanzungen und 
vorhandene wie geplante Geländehöhen darstellt. Der Freiflächengestaltungsplan wird 
Bestandteil der Baugenehmigung. 

 
7. Artenschutz 
 

Als populationsstützende Maßnahme für gebäudebrütende Vogelarten wird die Installa-
tion von künstlichen Nisthilfen für Gebäudebrüter in Form von Halbhöhlen und/oder 
Sperlingskolonien an die neuen Gebäude empfohlen. 
 
Bei Nachpflanzungen sollten Vogelnährgehölze, wie heimische Obst- und Laubbäume 
(z. B. Süß- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und beerentra-
gende Sträucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, 
Schlehe oder Wolliger Schneeball) verwendet werden um das Nahrungsangebot zusätz-
lich zu erhöhen. 
 
Um auch mittel- bis langfristig einen ausreichend großen Quartierpool für gebäudebe-
wohnende Fledermäuse zu erhalten, wird die Anbringung eines künstlichen Fledermaus-
fassadenquartiers pro Fassadenseite bzw. Himmelsrichtung am Neubau oder einem Ge-
bäude im räumlich-funktionalen Zusammenhang empfohlen. 
 
Die zusätzliche Anlage von Fassadenbegrünung an Neubauten innerhalb des Geltungs-
bereichs zur Erhöhung des Nahrungsangebots wird empfohlen. 
 

8. Pflanzenliste 
 

Geeignete Pflanzenarten zur Begrünung der Grundstücke sind auf einer Liste bei der 
Baugenehmigungsbehörde einzusehen sowie im Internet unter www.pforzheim.de/be-
pflanzung 
 

9. Kampfmittel 
 

Das gesamte Gebiet ist aufgrund des Befunds als „bombardierter Bereich“ zu bezeich-
nen.  
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Es wird eine nähere Überprüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-
Württemberg oder ein anderes autorisiertes Unternehmen dringend empfohlen. Vor die-
ser Überprüfung sollten dort keine Bohr-, Grab-, Ramm-, Rüttel- oder Baggerarbeiten 
durchgeführt werden.  

 
 
 
Pforzheim, 23.10.2019 
61 SH 
 


